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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Heinzinger und Genossen, Nr. l525/J, betreffend Er­

richtung eines MUllverbrennungskraftwerkes in BIJrgkirchen/Bayern, 

heehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Der Zweckverband zur Abfallverwertung und Abfallbeseitigung in Snd­

ostbayern (Si~z Traunstein) beabsichtigt, in Burgkirc~en a./d. Alz, 

Landkreis Altötting, ein ~Ollheizkraftwerk zu errichten. Damit soll 

die Entsorgung fUr die Region SUdostoberhayern (ausgenommen die 

Stadt und der SUdteil des Landkreises Rosenheim) sowie fUr die 

niederbayerischen Landkreise Rottal-Inn und Dingolfing-Landau von 
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Hausmüll und Sperrmüll sowie hausmOllähnlichem Industrie- und Ge­

werbemall sichergestellt werden. Die vorgesehene Auslegung des ~!üll­

heizkraftwerkes wird auf maximal 300.000 t/Jahr festgelegt. 

Die Verbrennungs rückstände (insbesondere Schlacke und Flugasche) be­

tragen ca. 90.000 t/Jahr. Soweit eine Wiederverwertung dieser Roh­

stoffe nicht m6glich ist, werden sie einer geordneten Ablagerung im 

Einzugsgebiet zugeführt. 

Als Grande für den Standort Burgkirchen werden von rleutscher Seite 

angefiihrt: Zentrale Lage im Einzugsgehiet, glinstige topographische 

Lage und Untergrunc!verhältnisse, kontinuierliche Ahnahme der AhHärme 

(Dampf) durch die nahe gelegene Firma Hoechst AG. Die Anlage soll 

spätestens im Jahre 1990 betriehsbereit sein. 

Zu Frage 2: 

Durch das geplante MOllheizkraftwerk sollen bei der Firma Jloechst 

jährlich ca. 45.000 t Peiz61 ersetzt werden. Eine Zusatzhelastung 

der Umwelt in Bezug aus S02 ist daher nicht zu erwarten, sondern 

im Gegenteil eine Reduzierung. 

Die Rohgase aus einem MGllheizkraftwerk sind mit Stauh und Schad­

stoffen behaftet. Um diese Gase gefahrlos für die Umwelt in die 

Atmosphäre ahgeben zu k6nnen, werden sie entstaubt und gereiniet. 

Die maximal zulässigen H6chstwerte der relevanten Emissionen sind in 

der BRD in der TA-Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der 

Luft) festgelegt. Die z. Z. in Ausarbeitung befindliche Novellierung 

der TA-Luft red~ziert die derzeit noch geltenden Grenzwerte weiter. 

Durch die Wahl eines geeigneten Rauchgasreinigungsverfahrens kann 

laut Unterlagen der Regierung von Oberbayern zum "Raumordnungsver­

fahren für ein Milliheizkraftwerk in Burgkirchen a./d. Alz" davon 

ausgegangen werden, daß eine Unterschreitung der zulässigen Grenz­

werte (auch nach der Novellierung der TA-Luft) in jedem Fall sicher­

gestellt sein wird. 
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Dennoch ist durch den Betrieb des MUllheizkraftwerkes mit einem ver­

mehrten Ausstoß von Chlorwasserstoff und vor allem von Sch"erme­

tallen zu rechnen, wodurch auch die Waldvegetation im oheröster­

reichischen Grenzraum betroffen sein wird. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

D~s Bundesministerium fUr Auswärtige Angelegenheiten wurde im Rahmen 

der österreichisch-deutschen Raumordnungskommission von dem Vorhaben 

informiert. Sollte sich herausstellen, daß durch die Errichtung des 

~Ullverbrennungskraftwerkes fUr den oberösterreichischen Grenzraum 

eine unzumutbare Belastung entsteht, wird der Bundesminister für 

Auswärtige Angelegenheiten gemeinsam mit dem Bundesminister für Um­

weltschutz bei den zuständigen deutschen Stellen intervenieren. 

Ein Verzicht auf die Errichtung des Werkes wird, wenn es unter Ein­

haltung aller erteilter Auflagen gebaut wird, von Österreich wohl 

nicht erreicht werden können. 

Es muß betont werden, daR es in der Angelegenheit keine Bundeszu­

ständigkeit gibt, sondern primär nur eine des Landes Oberösterreich. 

Nach Informationen der oberösterreichischen Landesforstdirektion hat 

entsprechend einem oberösterreichisch-deutschen Ubereinkommen ein 

Informationsaustausch in clieser Frage stattgefunden. Derzeit läuft 

das Raumorclnungsverfahren, in dem auch die Bedenken des Landes Ober­

österreich gehört werden 
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